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Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Li ndena u-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Andr6 Wendt (AfD)
Drs.-Nr.: 7/906
Thema: Nachfrage zu Drs. 71479: Beschlusslage zu SG-Mobilfunk im

Rahmen der 92. Umweltministerkonferenz

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

,,Zu Frage 2 der o.g. Drucksache führte die Staatsregierung folgendes
aus: ,,Standorte mit geringer Sendeleistung (<10W) sind vom
Grenzwertregime der 26. Blmschv ausgenommen, da in diesen Fällen
eine Grenzwertüberschreitung grundsätzlich nicht zu besorgen ist. Es
stellte sich daher die Frage, ob der Geltungsbereich der 2G. Blmschv
beziehungsweise der BEMFV angesichts der absehbaren weiteren
Entwicklung der Mobilfunknetze, welche voraussichilich einen
verstärkten Einsatz von kleineren sendern mit sich bringen werden,
anzupassen ist."

Namens und im Auftrag der sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche Erkenntnisse oder Hinweise führten zu o.g.
Einschätzung, dass es überlegenswert erscheint, die
Grenzwerte auch für Anlagen mit geringer
Sendeleistung anzupassen?

Der staatsregierung sind keine Anhaltspunkte für eine geplante Anpassung
der Grenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes (Blmschv) bekannt. Es wurde im Rahmen der
92. Umweltministerkonferenz lediglich die Frage aufgeworfen, ob der
bestehende Schutzbereich einschließlich Nachweisverfahren auf Anlagen
mit geringer Sendeleistung ausgedehnt werden sollte.
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Frage 2: Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über mögliche
Gesundheitsrisiken beim Betrieb von Mobilfunksendeanlagen mit
geringen Sendeleistungen von unter 10W (einer einzelnen Anlage
oder summarisch über mehrere Anlagen), bei denen ,,eine
Grenzwertüberschreitung grundsätzlich nicht zu besorgen ist"?

Frage 3: Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über mögliche
Gesundheitsrisiken durch die Zunahme von Mobilfunkstandorten mit
geringer Sendeleistung (<1 0W)?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 und 3:

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse über mögliche Gesundheitsrisiken durch
den Betrieb von Mobilfunkstandorten mit geringer Sendeleistung (<10W) oder durch die
Zunahme ihrer Anzahl vor.

Mit en Grüßen

Wolfram
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